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Warten auf Godot!
Gewisse Kantone haben es sich zur Gewohnheit gemacht unsere Anfragen bezüglich

der Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen kommentarlos zu übergehen.

Eine Stellungsnahme scheint gewisse Behördenstellen zu überfordern.
Vielleicht glauben sie mit dieser Taktik sich der Verantwortung gegenüber einer
kulturellen Minderheit entziehen zu können.

In einem Schreiben vom Oktober 1995
haben wir die Kantone wiederholt auf
die Problematik der fehlenden legalen
Aufenthaltsmöglichkeiten für das Jenische

Volk hingewiesen und um
konkrete Lösungsansätze oder Anregungen
ersucht. Der Kanton Schwyz und
St.Gallen erachteten unser Anliegen für
nicht gewichtig genug, um uns
überhaupt eine Antwort zukommen zu
lassen.

Wir sind nicht länger bereit, eine derartige

Ignoranz tatenlos und schweigend
hinzunehmen. Die Haltung der Kantone
Schwyz und St.Gallen gegenüber der

Jenischen Bevölkerungsgruppe kann als

rassistisch und menschenverachtend

eingestuft werden. Man findet für alles

und jedes Platz, nur nicht für die Jenische

Bevölkerung, von welcher ein grosser

Teil aus der Innenschweiz stammt.
Schwyz und St.Gallen haben wie alle

übrigen Kantone eine Verantwortung
gegenüber ihren Mitbürgern.

Sollte unser erneutes Schreiben vom
Oktober 1996 (ein Jahr später) wieder
schubladisiert werden, ist ein Zuwarten
in Anbetracht der prekären Situation

bezüglich des fehlenden Lebensraumes
nicht mehr zu verantworten.
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Bitte senden Sie mir

Kassette(n) "Kinder der Landstrasse" zum Preis von
Fr. 39.90 inkl. Verpackung und Porto.

Vorname Name
Strasse Tel :
PLZ Ort
Unterschrift
senden an: Radgenossenschaft / Postfach 1647 / 8048 Zürich
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